
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 2. September 2015
GZ. BMF-310205/0192-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5810/J vom 6. Juli 2015 der Abgeordneten 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 5.: 

Eine verlässliche Erhebung dieser Werte ist mit einem verhältnismäßig Zeit- und 

Personalaufwand derzeit nicht möglich. 

 

Zu 6. und 7.: 

Die angeforderten Auswertungen können Rückschlüsse auf konkret betroffene Unternehmen 

zulassen, weshalb die abgabenrechtliche Geheimhaltungsverpflichtung gemäß § 48a der 

Bundesabgabenordnung (BAO) einer Beantwortung dieser Fragen entgegensteht. 

 

Zu 8.: 

Die Europäische Kommission fragte an, ob Österreich „Rulings“ (verbindliche 

Steuerauskünfte) in Bezug auf von Unternehmen erhobene Einkommensteuern vorab erteilt. 

Des Weiteren forderte sie für den Fall, dass dies die österreichische Rechtslage vorsieht, 

Informationen darüber an, insbesondere einschlägige Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

Sie stellte mehrere Detailfragen zur nationalen Rechtslage, beispielsweise betreffend den 
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Anwendungsbereich von Rulings, (Standard-)Methoden, Antragsvoraussetzungen und  

-erfordernisse, behördliche Verfahren und Veröffentlichungspraktiken. Schließlich verlangte 

sie eine Liste der Unternehmen, denen in den Jahren 2010 bis 2013 in einschlägigen – 

grenzüberschreitenden – Fällen Auskunftsbescheide erteilt worden waren. 

 

Zu 9., 11. und 12.: 

 

Die Verwaltungskostenbeiträge (§ 118 Abs. 10 und 11 BAO) sind der Beilage zu entnehmen. 

 

Zu 10. und 13.: 

Im Hinblick auf die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht gemäß § 48a BAO können 

diese Fragen nicht beantwortet werden. 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 

(elektronisch gefertigt) 

Auskunftsbescheide gemäß § 118 BAO 

2010 2011 2012 2013 2014 Gesamt 

Umgründungen 19 17 19 13 68 

Unternehmensgruppen 6 1 0 2 9 

Verrechnungspreise 9 11 12 11 43 

Summe 0 34 29 31 26 120 
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